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Die Abgeordneten zum Nationalrat Anschober, Freundinnen und 
Freunde haben am 6. 5.1994 an mich eine schriftliche Anfrage 
mit der Nr. 6631/J betreffend Skandaldeponie Ort im Innkreis 
gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

1. Wann wurde die Deponie Ort genehmigt? Welche Detailaufla
gen wurden über die Sickerwasserfassung und -entsorgung 
fixiert? Für welche Materialien erfolgte die Genehmigung? 

2. Wurden diese Auflagen in Folgejahren vor allem bezüglich 
Sickerwässer, Quellwasser, zugelassener Materialien, Ab
dichtung erfüllt? 

3. Besitzt die Deponie eine Abdichtung gegenüber dem Grund

wasser? Welcher k-Wert liegt vor? 

4. Wie beurteilt und beschreibt die Umweltministerin das 
Grundwasserreservoir , das im E'influßbereich der Deponie 
liegt? 
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5. Liegen den Behörden Informationen über die Sickerwasser
entsorgung der Deponie in den 70iger und 80iger Jahren 
vor? Besitzt die Behörde Informationen über die Entsorgung 

in die Antiesen? 

6. Liegen Grundwassermeßergebnisse vor? Wenn ja, von welchem 

Datum mit welchen konkreten Ergebnissen? 

7. Wurden Färbetests durchgeführt? Liegen Informationen über 

Schlierlöcher und deren Auswirkungen vor? 

8. Ist es richtig, daß seit 1982 ein Räumungsbescheid für 
illegale Ablagerungen besteht? Warum wurde dieser bis zum 
heutigen Tag nicht vollzogen? 

9. Welche Informationen besitzt die Behörde über Anzeigen? 
Ist es richtig, daß eine Anzeige auch von der oberöster
reichischen Landesbehörde erfolgte? Wenn ja, von wem mit 
welchem Inhalt und welchen Konsequenze'n? 

10. Welche Informationen liegen der Behörde über in Ort abge
lagerten Sondermüll vor? Können die Darstellungen der 

Anfragebegründung bestätigt werden? Liegt eine Grundwas
sergefährdung vor? Welche Maßnahmen werden zur Verifizie

rung und Sicherung des lagernden Sondermülls gesetzt? 

11. Welche Sanierungsschritte sind geplant? Wird es zu einer 

Gesamtsanierung kommen oder wird nur ein Detail (welches?) 
der Altdeponie umgelagert? Seit wann liegen diese Planun
gen vor? Welches Kostenvolumen liegt vor? Warum wurden sie 
bislang nicht vollzogen? Wann wird die Sanierung endgültig 
eingeleitet? 

12. Hält die Umweltministerin nach den Erfahrungen der letzten 
Jahre eine Erweiterung der Deponie durch den Betreiber für 
ver antwort bar? 
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13. Welche Maßnahmen plant die Umweltministerin, um die skan

dalösen Zustände rund um die Deponie Ort zu be enden und 
eine rasche Sanierung und Grundwasserabsicherung einzulei
ten? 
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Parl. Anfrage Nr. 6631/J betreffend 

Skandaldeponie Ort im Innkreis 

Erstmalig wurde der Gemeinde Ort i.I., als dem damaligen Be
treiber dieser Deponie, mit Bescheid der Bezirkshauptmannscha
ft Ried im Innkreis, Wa-138/3-1973, vom 19.7.1973, die 

wasserrechtliche Bewilligung zur Deponierung von Haus- und 

ungiftigem Gewerbemüll, Bauschutt, Autoreifen, sowie Sperrmüll 

und gegebenenfalls von mit Mineralölderivaten verunreinigtem 

Material erteilt. 

In weiterer Folge wurden eine Reihe von Verfahren zur Erwei
terung bzw. Änderung der Deponie durchgeführt. Die dabei er
folgte wasserrechtliche Bewilligung bestimmter Abfallarten und 
die Aufzählung der für die Sickerwassererfassung und 
-entsorgung vorgesehenen Auflagen liegen nicht im Zuständig

keitsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und 
Familie - Genehmigungsbehörde I. Instanz ist der Landeshaupt

mann von Oberösterreich, Genehmigungsbehörde II. Instanz der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft - und würden an 
dieser Stelle den Rahmen der Beantwortung sprengen; auf die 

wasserrechtlichen Genehmigungsbescheide darf verwiesen werden. 

Aufgrund eines wasserrechtlichen Bescheides des Landeshaupt

mannes von Oberösterreich vom 12.4.1985 mußten die gesammelten 

Sickerwässer über die Kläranlage des Reinhalteverbandes 

Mittlere Antiesen entsorgt werden (sh. auch die Antwort zur 
Frage 5). 
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Gern. Auskunft der Umweltrechtsabteilung des Amtes der Ober
österreichischen Landesregierung ist die Quelle innerhalb der 
Deponie in Richtung Süden ge faßt und ausgeleitet. Im Bereich 
der alten Deponie der Gemeinde (Richtung Norden) trat früher 

eine Quelle aus, welche überschüttet wurde und nicht mehr 

gefunden werden konnte. 

Was die Lagerung unzulässiger Materialien betrifft, sind 
zahlreiche Anzeigen an die Behörde ergangen. In einer behörd
lichen Verhandlung im Jahr 1989 wurde festgestellt, daß die 
Art der abgelagerten Abfälle in den Betriebsbüchern nicht 

vorschreibungsgemäß exakt deklariert wurden, wodurch die 

Überprüfung "der Einhaltung diesbezüglicher Auflagen nicht 

eindeutig möglich war. Es wurde jedoch zur Vermeidung von 

unzulässigen Abfalleinbringungen eine von der Behörde be
stellte Person als ständige Deponieaufsicht betraut. 

Die ggst. Deponie besitzt keine gesamte künstliche Sohlab

dichtung, jedoch ist eine natürliche Barriere - bestehend aus 

Schlier - vorhanden. Im südwestlichen Bereich befindet sich 
das sogenannte Schlierloch (sh. auch Antwort zu Frage 7), 

welches über eine mehrlagige, künstliche Abdichtung mit da
zwischenliegender Folie verfügt. 

Was den k-Wert anlangt, so wurde bei Messungen als schlech
tester Wert 10- 4 rn/sec. ermittelt; dieser Wert wurde aller
dings im Kluftbereich des Schliers gemessen. Im Schlier selbst 
beträgt der k-Wert 10-6 bis 10-7 rn/sec. 
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Das Kluftgrundwasservorkommen im unmittelbaren Deponiebereich 

zeigt aufgrund der geologischen bzw. hydrologischen Standort

bedingungen grundsätzlich geringe Ergiebigkeiten und wird 

durch Einzelbrunnen genutzt. Entsprechend der gegebenen 

Nutzungssituation und der Ergiebigkeit handelt es sich um ein 
Grundwasservorkommen mit lokaler Bedeutung, welches sich nicht 

für die Errichtung von Trinkwasserversorgungsanlagen, 

die über Einzelwasserversorgungsanlagen hinausgehen, eignet. 

Den Bewilligungen bzw. den Projekten aus den 70er Jahren 

entsprechend, war eine restlose Wiederverwertung der Sicker

wässer vorgesehen. Inwieweit diese tatsächlich erfolgt ist, 

kann heute nicht mehr rekonstruiert werden. Eine Einleitung 
von Sickerwässern in die Antiesen wurde im wasserrechtlichen 

Bescheid des Landeshauptmannes von Oberösterreich vom 12.April 

1985 bis längstens 31. Dezember 1986 genehmigt. Ab 1. Jänner 

1987 waren aufgrund dieses Bescheides die Sickerwässer in die 

Kläranlage des Reinhaltungsverbandes Mittlere Antiesen 

abzuleiten. 

Da die bisher dem Umweltbundesamt bekannten Meßergebnisse von 

Grundwasseruntersuchungen zwar wiederholt Hinweise, aber 

keinen eindeutigen Beweis für eine Verunreinigung des lokalen 

Grundwasservorkommens ergaben, wird auf eine Darstellung von 

einzelnen Meßergebnissen verzichtet. Es konnten bisher für den 

Zeitraum von 1988 bis 1992 für ca. 30 Grundwassersonden bzw. 

Brunnen in der Umgebung der Deponie etwa 150 Meßergebnisse 
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recherchiert werden. Derzeit wird vom Umweltbundesamt geprüft, 

inwieweit diese Ergebnisse für eine Gefährdungsabschätzung 
nach Altlastensanierungsgesetz ausreichen (sh. auch Antwort zu 
Frage 10). 

Färbetests wurden von der Bundesversuchs- und Forschungsan
stalt Arsenal durchgeführt. Durch die Färbetests wurde der 
Nachweis erbracht, daß Grundwasser aus dem Bereich der Deponie 

nach Süden strömt. 
Der geologischen und hydrogeologischen Situation entsprechend 
handelt es sich bei dem lokalen obersten Grundwasserhorizont 
um ein Kluftgrundwasservorkommen. Die Strömung des Grund
wassers erfolgt dementsprechend vor allem auch über Klüfte im 
Schlier. 

Ein aufgrund erfolgter Abbaggerungen innerhalb der bewilligten 

Fläche existierendes Schlierloch wurde durch eine mehrlagige 
künstliche Abdichtung mit dazwischenliegender Kunststoffolie 
gegen Austreten von Sickerwässerngesichert. 

Von der Umweltrechtsabteilung des Amtes der Oberösterreichi

schen Landesregierung wird bestätigt, daß außerhalb des ge
nehmigten Deponiegeländes Abfälle konsens los abgelagert wurden 
und dafür im Jahr 1982 ein wasserrechtlicher Räumungsbescheid 

gemäß § 138 Abs. 2 WRG 1959 (alte Fassung) erlassen wurde. 

Die Vollstreckung dieses Bescheides scheiterte allerdings 
bisher an der Tatsache, daß keine geeignete Deponie für die 

Verbringung der Abfälle gefunden werden kann. 
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Es wurden jedoch im Zuge des derzeit beim Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft zur Entscheidung anstehenden Erwei
terungsantrages der ggstdl. Deponie grundsätzliche Überlegun
gen angestellt, diese konsens los abgelagerten Abfälle im 
Erweiterungsprojekt einer geordneten Ablagerung zuzuführen 

(sh. auch Antwort zu Frage 11) . 

Der Umweltrechtsabteilung des Amtes der Oberösterreichischen 
Landesregierung sind laufend Beschwerden über die ggst. Depo

nie bekannt geworden. Diese wurden entweder gesondert abge

handelt oder in laufenden Bewilligungsverfahren mitberück
sichtigt. 

Über die Anzeige einer oberösterreichischen Landesbehörde kann 
keine Aussage getroffen werden,' da nähere Informationen in der 
Anfrage fehlen. 

ad 10 

Insbesondere, wurden vom Amt der Oberösterreichischen Landes
regierung Erhebungen über die Ablagerung von Galvanikschlämmen 

durchgeführt, jedoch liegen keine gesicherten Angaben darüber 

vor. Zur Klärung der örtlichen Sitaution wurden bisher 

geologische und hydrogeologische Untersuchungen sowie 
Grundwasseruntersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse der 
Untersuchungen werden derzeit im Rahmen der Vollziehung des 
Altlastensanierungsgesetzes durch das Umweltbundesamt in 
Hinsicht auf eine etwaige Grundwassergefährdung durch die 
Deponie geprüft. 
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ad 11 

Im Zuge der Verwirklichung des angesprochenen Erweiterungs
projektes war eine Vereinbarung zwischen dem Deponiebetreiber, 
der Gemeinde Ort im Innkreis und dem Bezirksabfallverband Ried 
im Innkreis geschlossen worden, deren Gültigkeit allerdings 

von der Rechtskraft des Genehmigungsbescheides abhängig 
gemacht worden war. Vorgesehen war die freiwillige Umlagerung 

bestimmter Teilbereiche aus dem südöstlichen Bereich der 
Deponie auf einen unmittelbar angrenzenden Standort (evtl. 

künftige Erweiterung im Bereich der "Trabrennbahn"; sh. auch 
Antwort zu Frage 8). 

Darüber wurden seitens der O.Ö. Umweltanwaltschaft grundsätz
liche Überlegungen angestellt. Über das Kostenvolumen liegen 
keine genauen Angaben vor. Eine Finanzierung war in der Form 
geplant, als zwischen Bezirksabfallverband und Betreiber ein 

Kostenbeteiligungsmodell entwickelt wurde. 

Die angesprochene Sanierung steht im Zusammenhang mit dem 

erwähnten Vertrag. Aufgrund der gegen die erwähnte Genehmi
gung eingebrachten Berufungen ist dieser Vertrag wegen der 
darin enthaltenen Bestimmungen "geplatzt". Allerdings ist dem 
Vernehmen nach Gesprächsbereitschaft vorhanden und werden 
diesbezügliche Kontakte zwischen den Vertragsparteien auf
rechterhalten. 
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ad 12 und 13 

Vor der Setzungvon Maßnahmen sind die Ergebnisse der derzeit 
im Rahmen der Vollziehung des Altlastensanierungsgesetzes (sh. 
ad 10) laufenden Untersuchungen und Überprüfungen abzuwarten. 

Die Entscheidung über eine allfällige Erweiterung der Deponie 

wird von der zuständigen Behörde zu prüfen sein; in I. Instanz 

ist der Landeshauptmann von OberÖsterreich, in II. Instanz der 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zuständige 

Genehmigungsbehörde. 
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